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Vollzug der Wassergesetze und des Gesetzes 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG); 
Antrag des Marktes Schönberg auf Erteilung der 
wasserrechtlichen Plangenehmigung für die Re-
naturierung bzw. Verlegung des Reschmühlgra-

bens im Bereich der Fl.Nr. 1047/2 
 der Gemarkung Kirchberg 

 
Bekanntmachung nach § 5 UVPG 

 
In Abstimmung mit der unteren Naturschutzbe-
hörde am Landratsamt Freyung-Grafenau und 
dem Wasserwirtschaftsamt Deggendorf wurde im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens „GI Kreuz-
bach“ das Grundstück Fl.Nr. 1047/2 der Gemar-
kung Kirchberg als Ausgleichsgrundstück festge-
setzt.  
 
Der Markt Schönberg beantragt die wasserrechtli-
che Plangenehmigung zur Renaturierung und Aus-
bildung eines Seitenarmes des Reschmühlgrabens. 
Das Vorhaben wurde im Vorfeld mit dem Wasser-
wirtschaftsamt Deggendorf, der Fachberatung für 
Fischerei und der unteren Naturschutzbehörde 
abgestimmt. Durch den geplanten Gewässerein-

griff, soll der ursprüngliche natürliche Gewässer-
verlauf des Reschmühlgrabens, mit Hilfe der Neu-
ausbildung eines naturnah gestalteten Seitenarms 
wieder hergestellt und etabliert werden. Des Wei-
teren soll eine Verringerung des Erosionsgesche-
hens des bestehenden Abflussgerinnes bei Hoch-
wasser bewirkt werden. Durch ein Pflegekonzept 
sollen die angrenzenden Flächen des Flurstücks 
naturschutzfachlich hochwertig entwickelt bzw. 
erhalten werden.  
 
Die Neuausbildung eines Seitenarmes des 
Reschmühlgrabens sowie die Renaturierung des 
Reschmühlgrabens stellt einen genehmigungs-
pflichtigen Gewässerausbau gemäß § 68 Abs. 2 
WHG dar. Gemäß der Zuordnung zur Nr. 13.18.2 
der Anlage 1 Liste „UVP-pflichtige Vorhaben“ zu § 
1 Abs. 1 Nr. 1 UVPG besteht für das Vorhaben die 
Verpflichtung zur Durchführung einer standortbe-
zogenen Vorprüfung zur Feststellung der UVP-
Pflicht gemäß § 7 Abs. 2 UVPG.  
 
Die standortbezogene Vorprüfung, die als über-
schlägige Prüfung durchgeführt wird, ergab, dass 
im Hinblick auf das obige Genehmigungsverfahren 
des Marktes Schönberg keine schädlichen Um-
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weltaus-wirkungen zu erwarten sind. Die Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung wird 
daher nicht für erforderlich gehalten.  
 
Insbesondere wurde nach entsprechender fachli-
cher Abstimmung festgestellt, dass es durch das 
Anlegen von mäandrierenden Gewässerabschnit-
ten zu einer Laufverlängerung des Reschmühlgra-
bens kommt. Dies führt zu einem verbesserten 
Hochwasserrückhalt und Hochwasserabfluss. Die 
Verlegung des Bachverlaufes zurück in die Talsen-
ke bewirkt die Verringerung des Erosionsgesche-
hens. Das Gewässer erhält in beschränktem Maße 
seine Eigendynamik zurück. Es entstehen wertvol-
le Schlüsselhabitate.  
 
Es besteht die Möglichkeit das Protokoll über die 
standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalles 
nach den Bestimmungen des Umweltinformati-
onsgesetzes beim Landratsamt Freyung-Grafenau, 
Dienstgebäude Königsfeld, Zi.Nr. 206, während 
der allgemeinen Dienststunden einzusehen.  
 
Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 
UVPG bekannt gegeben. Es wird darauf hingewie-
sen, dass diese Feststellung nicht selbstständig 
anfechtbar ist (§ 5 Abs. 3 UVPG).  
 
Freyung, 03.05.2019  
Landratsamt Freyung-Grafenau  
 
Höcherl  
Regierungsdirektor 

 
 
 

 
Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(BImSchG) und des Gesetzes über die  
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

 
Bioenergie Lichteneck GmbH & Co. KG,  

Seiboldenreuth 5a, 94481 Grafenau; 
Antrag auf Erteilung einer Änderungsgenehmi-

gung nach § 16 BImSchG für die Erweiterung der 
bestehenden Biogasanlage auf den Grundstücken 

Flnrn. 342 und 342/3, Gemarkung Neudorf 
(Seiboldenreuth 5a, Grafenau) 

 
 

Bekanntmachung nach § 5 UVPG 
 
Die Bioenergie Lichteneck GmbH & Co. KG be-
treibt auf den Grundstücken Flnrn. 342 und 342/3 

der Gemarkung Neudorf eine Biogasanlage für 
den Einsatz von Wirtschaftsdünger sowie nach-
wachsenden Rohstoffen. Auf Grund der vorhan-
denen Gaserzeugungskapazität von mehr als 1,2 
Mio. Normkubikmeter Biogas pro Jahr wurde die 
Anlage gemäß § 67 BImSchG angezeigt und so ins 
BImSchG überführt. 
Im Rahmen einer Änderungsgenehmigung nach § 
16 BImSchG werden vom Betreiber unter ande-
rem folgende Änderungen beantragt: 
 

 Errichtung eines neuen Fermenters mit einge-
hauster Nassfütterung 

 Nutzungsänderung des bestehenden Fermen-
ters zum Nachgärer / Hydrolysegruben als 
Nachgärer 
 

Die Verbrennungsmotoranlage besteht weiterhin 
aus zwei Gas-Otto-Motoren mit einer Feuerungs-
wärmeleistung von insgesamt 1603 kW, die nach 
dem Magermisch-Prinzip betrieben werden. 
 
Die Biogasanlage ist auf eine Durchsatzleistung 
von 14238 t/a, entsprechend ca. 39,01 t/d, ausge-
legt. In der Biogasanlage werden ausschließlich 
nachwachsende Rohstoffe (Maissilage, Grassilage, 
Zuckerrüben, Getreide, Maiskörner) sowie Rinder-
gülle und Rinderfestmist eingesetzt. Mit diesen 
Einsatzstoffen  können etwa 2,119 Mio. Nm³ Bio-
gas pro Jahr erzeugt werden. 
 
Die erzeugte Wärme wird zu einem Teil direkt in 
der Biogasanlage der Bioenergie Lichteneck GmbH 
& Co. KG zur Deckung des Wärmebedarfs der Gär-
behälter genutzt. Die restliche Wärme wird für ein 
Nahwärmenetz verwendet. Der erzeugte Strom 
wird in das öffentliche Netz eingespeist. 
 
Für das Vorhaben wird ein Genehmigungsverfah-
ren nach § 16 BImSchG in Verbindung mit Nr. 
1.2.2.2 des Anhangs 1 der 4. BImSchV (Verbren-
nungsmotoranlagen zur Erzeugung von Strom, 
Dampf, Warmwasser, Prozesswärme oder erhitz-
tem Abgas durch den Einsatz von Biogas mit einer 
Feuerungswärmeleistung von 1 MW bis weniger 
als 10 MW) sowie in Verbindung mit Nr. 8.6.3.2 
des Anhangs 1 der 4. BImSchV (Anlagen zur biolo-
gischen Behandlung von Gülle, soweit die Behand-
lung ausschließlich zur Verwertung durch anaero-
be Vergärung (Biogaserzeugung) erfolgt, mit einer 
Durchsatzkapazität von weniger als 100 Tonnen je 
Tag, soweit die Produktionskapazität von Rohgas 
1,2 Mio. Normkubikmeter je Jahr oder mehr be-
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trägt) im vereinfachten Genehmigungsverfahren 
(§ 19 BImSchG) durchgeführt. 
 
Gemäß der Zuordnung zu Nr. 1.11.1.1 der Anlage 
1 UVPG besteht für das Vorhaben die Verpflich-
tung zur Durchführung einer allgemeinen Vorprü-
fung zur Feststellung der UVP-Pflicht gemäß § 7 
Abs. 1 UVPG. 
 
Die allgemeine Vorprüfung wird als überschlägige 
Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 3 
zum UVPG genannten Kriterien über die Merkma-
le des Vorhabens, über den Standort des Vorha-
bens sowie über die möglichen Auswirkungen 
durchgeführt.  
 
Zur Vorbereitung der allgemeinen Vorprüfung hat 
die Bioenergie Lichteneck GmbH & Co. KG, Sei-
boldenreuth 5a, 94481 Grafenau, dem Landrats-
amt Freyung-Grafenau geeignete Angaben nach 
Anlage 2 UVPG zur Verfügung gestellt, aus denen 
die Merkmale des Vorhabens und des Standorts 
sowie die möglichen erheblichen Umweltauswir-
kungen des Vorhabens hervorgehen. 
 
Beim Betrieb der Biogasanlage entstehen grund-
sätzlich Emissionen der BHKW-Anlage insbesonde-
re in Form von Lärm (Geräusche) und Luftverun-
reinigungen (durch Schadstoffe, Geruchsstoffe) 
sowie relevante Emissionen der Biogaserzeu-
gungsanlage insbesondere in Form von Lärm und 
Geruch. 
Im immissionsschutzrechtlichen Verfahren wur-
den die vom Antragsteller und vom Planungsbüro 
zusammengestellten Angaben zum Standort des 
Vorhabens von den beteiligten Behörden und 
Fachstellen bewertet. 
 
 
 
 
 
 

Eine Beeinträchtigung eines von der Biogasanlage 
rund 205 m entfernten Magerrasen-Biotops durch 
Stickstoffeinträge konnte durch den Wegfall einer 
Lagerplatte für Festmist (Fläche: ca. 625 m²) ver-
mieden werden.  
 
Die im Verfahren mitwirkenden Behörden und 
Fachstellen kamen zum Ergebnis, dass bei einem 
ordnungsgemäßen Anlagenbetrieb -unter Beach-
tung von Auflagen- eine Entstehung von erhebli-
chen Umweltauswirkungen nicht zu befürchten 
ist. 
 
Das Landratsamt Freyung-Grafenau stellt daher 
fest, das keine Pflicht zur Durchführung einer 
Umwelterträglichkeitsprüfung besteht. 
 
Das vorgenannte Ergebnis der allgemeinen Vor-
prüfung kann während der Dienststunden im 
Landratsamt Freyung-Grafenau, Gebäude Königs-
feld, Grafenauer Straße 44, 94078 Freyung, Zim-
mer-Nr. 318 eingesehen werden.  
 
Hinweis: Diese Feststellung ist nicht selbstständig 
anfechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG). 
 
Freyung, 23.05.2019 
Landratsamt Freyung-Grafenau 
 
Eduard Wilhelm 
Verwaltungsamtmann 
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